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Verordnung 
über das Statut 

der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin

vom 20. Mai 19G9

Die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus in der Deutschen Demokrati
schen Republik, die sich unter den Bedingungen der 
wissenschaftlich-technischen Revolution vollzieht, be
stimmt die Stellung und die Verantwortung der Deut
schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Sie hat 
die Verpflichtung und den Auftrag, ihr wissenschaft
liches Potential auf allen ihr übertragenen Gebieten 
der Forschung so zur Wirkung zu bringen, daß- plan- 
müßig hervorragende wissenschaftliche Ergebnisse und 
Spitzenleistungen erzielt werden. Als Forschungsaka- 
demie der sozialistischen Gesellschaft leistet sie da
durch einen großen Beitrag zur politischen, wirtschaft
lichen, wissenschaftlich-technischen und geistig-kultu
rellen Stärkung der Deutschen Demokratischen Re
publik. у

Die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Ber
lin führt die humanistischen Traditionen fort, denen 
Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Gründungs-Denk
schrift vom 24. März 1700 Ausdrude gegeben hat. Sie 
fallt ihre gesamte wissenschaftliche Leistungsfähigkeit 
zusammen, um diese große geistige Kraft entsprechend 
der Verfassung der Deutschen Demokratischen Repu
blik in vollem Umfang für die weitere Entwicklung der 
sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung zu nut
zen. Sich hierfür einzusetzen, ist eine ehrenvolle Ver
pflichtung aller Ordentlichen und Korrespondierenden 
Mitglieder und aller Mitarbeiter der Akademie.

K a p i t e l  I 

Funktion und Aufgaben der Akademie

§ 1
Funktion

(1) Die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
It'Tlin (im folgenden „Akademie“ genannt) ist eine 
wissenschaftliche Institution der Deutschen Demokra
tischen Republik, die in Theorie und Praxis die 
Einheit der Wissenschaft verwirklicht. Als Forschungs- 
ukademie konzentriert sie ihr Forschungspotential

auf prognostisch abgeleitete, strukturbestimmende Ge
biete der Natur- und der Gesellschaftswissenschaften. 
Sie formt und fördert die Entwicklung des wissenschaft
lichen Lebens der Deutschen Demokratischen Republik, 
das sie im Rahmen ihrer Aufgaben vertritt.

(2) Die Akademie erfüllt ihre Aufgaben auf der 
Grundlage der Verfassung der Deutschen Demokrati
schen Republik, der Gesetze und Beschlüsse der Volks
kammer, der Erlasse und Beschlüsse des Staatsrütes so
wie der Verordnungen und Beschlüsse des Minister- 
rates. 4

§ 2
Unterstellung

Die Akademie untersteht dem Ministerrat. Der Vor
sitzende dös Ministerrates legt die sich hieraus ergeben
den Befugnisse fest.

§3
Hauptaufgaben der Forschung

(1) Die Akademie hat die vorrangige Aufgabe, die 
gesamte wissenschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer Mit
glieder und Mitarbeiter unter Einbeziehung des inter
national vorhandenen Wissens einzusetzen, um einen 
langfristigen wissenschaftlichen Vorlauf für die Gestal
tung des sozialistischen Gesellschaftssystems, insbeson
dere für die strukturbestimmenden Gebiete der Volks
wirtschaft der .Deutschen Demokratischen Republik, zu 
sichern.

(2) Die Akademie betreibt Forschung auf ausgewähl
ten, in Profil und Umfang festzulegenden Gebieten, die 
auf Grund prognostischer Einschätzungen erkennen las
sen, daß die Ergebnisse dieser Arbeit für die Deutsche 
Demokratische Republik 'Von hervorragender Bedeu
tung sein werden, und bei denen infolge entsprechender 
Konzentrationsmaßnahmen mit Leistungen von inter
nationalem Rang zu rechnen ist.

(3) Auf Grund von Beurteilungen der Wissenschafts- 
entwicklung in der Deutschen Demokratischen Repu
blik und der internationalen wissenschaftlichen Ent
wicklungstendenzen arbeitet die Akademie prognosti
sche Einschätzungen über die Ergebnisaussichten wis
senschaftlicher Arbeitsrichtungen aus. Die Prognose
tätigkeit der Akademie wird mit der prognostischen 
Arbeit der zuständigen zentralen Organe koordiniert; 
sie wird mit ihr durch die unmittelbare Mitwirkung von 
Akademiemitgliedern und anderen Wissenschaftlern 
der Akademie in den Prognose-Gruppen eng verfloch
ten.


